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Vorwort

Mit dem Sozialgeschichtlichen Wörterbuch zur Bibel (SWB) wird der Öffentlichkeit ein Werk vor-
gelegt, das nur entstehen konnte, weil sich viele Menschen darauf eingelassen haben, Neuland zu
betreten. Ihnen gehört der Dank der Herausgeberinnen und Herausgeber.

An erster Stelle sind die Autorinnen und Autoren der Artikel des Wörterbuchs zu nennen. Mehr als 70
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren bereit, teilweise umfangreiche Artikelgruppen zu
bearbeiten. Denn zwar sind die Artikel im Wörterbuch nach dem Alphabet angeordnet, aber sie
wurden in sachlichen Gruppen mit einem Hauptartikel (z. B. Familie) sowie mehreren Stichworten
(z. B. Mutter, Verwandtschaft, Fruchtbarkeit / Unfruchtbarkeit) und Kurzinformationen (z. B. Kinder,
Vater, Waise, Witwe) vergeben und bearbeitet. Auch wenn die Verfasserinnen und Verfasser auf ei-
gene Vorarbeiten zurückgreifen konnten, mussten sie doch aufgrund der umfangreichen Thematik,
der Gattung eines Wörterbuchs und der Vorgaben der Herausgeberinnen und Herausgeber oft weit
reichende Forschungen anstellen. Zudem wurden sie gebeten, in Paaren von Fachleuten für das Alte
bzw. Neue Testament zusammenzuarbeiten, eine Arbeitsweise, die im deutschen akademischen Be-
trieb kaum praktiziert wird. Dafür, dass sie sich darauf eingelassen haben, sagen ihnen die Heraus-
geberinnen und Herausgeber Dank.

Es versteht sich, dass das, was sich Herausgeberinnen und Herausgeber vorstellen – es ist im folgen-
den Editorial niedergelegt –, mit dem, was Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler denken, nicht
identisch sein muss. Niemand hat ein Monopol auf das, was Sozialgeschichte heißt, ebenso wenig auf
die inhaltliche Füllung der im Editorial angesprochenen befreiungstheologischen, feministischen und
christlich-jüdischen Diskurse. Die beteiligten Autorinnen und Autoren – von der auf ein Thema spe-
zialisierten Doktorandin bis zu etablierten Vertretern und Vertreterinnen ihrer Fächer – haben sich
auf die Vorstellungen der Herausgeberinnen und Herausgeber eingelassen, zum Teil in längeren dia-
logischen Prozessen während der Abfassung der Artikel. Sie haben aber ihren Eigen-Sinn behalten.
Deshalb sind alle Artikel namentlich gezeichnet. Herausgeberinnen und Herausgeber hoffen, dass sich
die Vielfalt der Perspektiven unter dem Oberthema der sozialgeschichtlichen Auslegung bereichernd
für die Benutzerinnen und Benutzer des Wörterbuchs auswirkt.

Zu danken haben die Herausgeberinnen und Herausgeber auch dem Gütersloher Verlagshaus. Der
Verlag hat das verlegerische Risiko für ein derartiges Projekt übernommen. Er hat seine Erfahrungen
auf dem Gebiet von Wörterbüchern und Kompendien eingebracht und zugleich den inhaltlichen
Vorstellungen der Herausgeberinnen und Herausgeber Raum gelassen. Herr Diedrich Steen und Frau
Tanja Scheifele als Vertretung des Verlags haben das Projekt seit der ersten Besprechung im Dezember
2002 über die Erstellung des Nomenklators und die Vergabe der Artikel bis zur Schlussredaktion
engagiert und kompetent begleitet.

Schließlich haben wir denjenigen zu danken, die mit redaktionellen Arbeiten befasst waren. Neben
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Verlags war das vor allem Frau stud. theol. Charlotte Voß
aus Marburg. Sie hat das mühevolle Geschäft der Vereinheitlichung und redaktionellen Bearbeitung
von über 200 Artikeln übernommen. Darüber hinaus war Frau Schönfeld, ebenfalls Marburg, am
Korrekturlesen beteiligt. Die Schlussredaktion lag in den Händen von Frau Dr. theol. Katrin Keita,
Dinslaken.

Zum Schluss sei noch ein kurzes Wort zur Benutzung des Wörterbuchs erlaubt. Die alphabetische
Anordnung der Artikel wurde schon erwähnt. Innerhalb der Artikel finden sich die üblichen, mit
einem Pfeil gekennzeichneten Verweise auf verwandte Artikel. Ein Sachregister soll zu Stellen führen,

Vorwort VII



die einen Sachverhalt unter einem Stichwort abhandeln, wo man es auf den ersten Blick vielleicht
nicht erwarten würde. Schließlich erfasst ein umfangreiches Register alle erwähnten Bibelstellen (ein-
schließlich außerkanonischer Schriften, Apostolischer Väter, Qumran und Rabbinischen Schrift-
tums), so dass auch von bestimmten Texten her Stichworte aufgefunden werden können.

Für die biblischen Sprachen wird eine einfache Umschrift verwendet, die lediglich den Nichtsprach-
kundigen eine ungefähre Aussprache, den Sprachkundigen eine Identifikation ermöglichen soll.

Die Herausgeberinnen und Herausgeber übergeben nun das Resultat von über sechsjähriger Arbeit
den Benutzerinnen und Benutzern des Wörterbuchs und hoffen auf eine freundliche Aufnahme.

Bielefeld, Heidelberg, Kassel und Marburg
im Januar 2009

Frank Crüsemann, Kristian Hungar,
Claudia Janssen, Rainer Kessler, Luise Schottroff
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Editorial

1
Dieses Wörterbuch soll Hebammendienste leisten: Es soll alle unterstützen, die Interesse an biblischen
Geschichten haben oder diese einfach besser verstehen wollen. Die Artikel des Wörterbuches erklären
die Lebensverhältnisse der Menschen zu der Zeit, als die biblischen Traditionen entstanden und über
Generationen und in sehr unterschiedlichen Lebenswelten weitergereicht und weiterentwickelt wur-
den – von der Entstehung des Volkes Israel über die Bildung selbständiger Staaten, die Zeit der Exilie-
rungen, die Vorherrschaft des persischen und der hellenistischen Reiche bis hin zur Epoche des Impe-
rium Romanum. Die Beiträge wollen den Alltag der Frauen und Männer beleuchten, von denen und
für die die biblischen Schriften verfasst wurden. Dabei bleiben sie aber nicht stehen. Sie erschließen
auch die symbolischen Bedeutungen, die in der Sprache der Alltagserfahrungen gründen.

Während die großen, häufig so abstrakt und lebensfremd wirkenden Begriffe der traditionellen
theologischen Sprache den Zugang oft erschweren, werden die biblischen Texte leichter verständlich,
wenn der Weg über die Menschen mitten in ihrem Leben mit seinen Hoffnungen und Freuden, Wi-
dersprüchen und Problemen genommen wird. Werden dabei die Unterschiede in der Lebensweise
zwischen heute und damals nicht überspielt, sondern bewusst in den Blick genommen, so kann ein
Dialog entstehen, in dem die Bibel neu zu sprechen beginnt. Das geschieht vor allem, wenn biblische
Texte in heutige Konfliktsituationen mitgenommen und dort auf ihre orientierende Kraft hin befragt
werden. Das Wörterbuch kann sich in solchen Fällen als ein Fundbuch für geeignete Texte erweisen.

Diesen Transfer zwischen der Lebenswelt der Menschen heute und damals versucht die sozial-
geschichtliche Bibelauslegung zu leisten und immer neu zu ermöglichen. Deren Ansätze und Ergeb-
nisse für die biblische Lebenswelt sollen in diesem Wörterbuch zugänglich gemacht werden. Sie lie-
gen aber vor allem seiner Anlage zugrunde.

Das Wörterbuch soll für alle, die die Bibel lesen, oder für die, die in der Praxis Bibeltexte auszulegen
und zu erläutern haben, rasche und zuverlässige Informationen über die biblischen Lebenswelten
liefern. In jedem Eintrag sollen sich deshalb zuerst Informationen über die materiellen Sachverhalte
finden, dann über die sozialen (ökonomischen, politischen) bzw. institutionellen Zusammenhänge,
und schließlich über die symbolischen und theologischen Bedeutungen. Mit diesem Ansatz verbindet
sich die Hoffnung, dass die biblischen Texte besser verstanden werden und sich ein neuer Zugang zu
aktuellen Fragestellungen eröffnet.

2
Die biblischen Texte sind vor zwei- bis dreitausend Jahren entstanden. Sie setzen antike Lebenswelten
voraus, also Gesellschaftsformen, ökonomische Verhältnisse und Grundlagen des alltäglichen Zusam-
menlebens, die den Menschen, die die biblischen Texte verfasst haben, selbstverständlich waren. Sie
sind uns heute jedoch vielfach nicht mehr bekannt: Wie sah die tägliche Versorgung mit Nahrungs-
mitteln aus? Welche Kleidung haben die Menschen getragen? Wer hat welche Arbeit verrichtet? Gab
es eine Rente für ältere Menschen?

Es liegt nahe, solche Begriffe der Lebenswelt zunächst mit den eigenen, den heutigen Erfahrungen
zu füllen. Das beginnt bei Gegenständen des Alltags. Wer sich beispielsweise unter dem Spiegel von 1
Kor 13,12 (»Wir sehen jetzt durch einen Spiegel ein dunkles Bild«) einen Badezimmerspiegel vorstellt,
wird die Aussage missverstehen oder sinnlos finden. Man muss sich schon einen antiken »Spiegel aus
Bronze mit polierter Oberfläche« (so im Art. Körperpflege) vergegenwärtigen.
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Die Rekonstruktion der biblischen Lebenswelt basiert naturgemäß auf der materiellen Kultur. Die
wichtigsten Quellen dafür stellt heute die biblische Archäologie zur Verfügung. Wie die Gegenstände
des Alltags aussahen – Werkzeuge, Geräte, Waffen, Schmuck und Häuser – all das ist im Detail außer-
ordentlich gut bekannt und beschrieben. Allerdings will unser Wörterbuch kein archäologisches Le-
xikon sein. Nicht wie beispielsweise ein Pflug aussah allein, sondern wie mit ihm gearbeitet wurde,
vor allem, wer mit ihm gearbeitet hat oder arbeiten musste, interessiert. Deshalb ist die Darstellung
der Einzelheiten eingebettet in größere sachliche Zusammenhänge. Über den Pflug wird informiert
im Artikel über landwirtschaftliche Geräte. Nur von den dort erläuterten sozialen Zusammenhängen
und Konflikten aus erschließt sich dann auch der Symbolwert, der vielen Gegenständen und Begrif-
fen aus der materiellen und der gesellschaftlich-politischen Sphäre in der biblischen Sprache zu-
kommt.

Auf diese Fragen und Zusammenhänge hin ist das Lexikon angelegt. Wir glauben damit eine wich-
tige Lücke zu füllen. Für biblische Orts- und Personennamen etwa, bei denen die Fremdheit auf der
Hand liegt, gibt es entsprechend viele gute Hilfsmittel. Auch die Fragen der Entstehung und des
Wachstums der biblischen Bücher steht nicht, wie so oft in der Bibelwissenschaft, im Zentrum. Da
die sozialen Zusammenhänge sich nur langsam ändern, ist weniger eine exakte Datierung der Texte
(die trotz großer Bemühungen in der Regel nur hypothetisch erreichbar ist) als vielmehr ihre Einord-
nung in die grundlegenden Epochen von Bedeutung. Auch die sprachlichen Erläuterungen der jewei-
ligen hebräischen und griechischen Worte und Begriffe sollen sich auf das notwendige Maß beschrän-
ken.

3
Für die Darstellung sozialer Begriffe und Institutionen, die im Zentrum des Wörterbuches stehen, ist
entscheidend, aus welcher Perspektive sie wahrgenommen werden. Es gibt keine objektive, vorausset-
zungsfreie Wissenschaft. Über Voraussetzungen und Perspektiven muss reflektiert werden. Das gebie-
ten nicht nur grundsätzliche hermeneutische Einsichten, es legt sich auch von der Bibel selbst her
nahe.

Den Herausgeberinnen und Herausgebern des Wörterbuchs sind drei hermeneutische Diskurse
wichtig: der befreiungstheologische, der feministische und der christlich-jüdische Diskurs. Auf der
Grundlage dieser drei Diskurse entwickelt sich ein neues Paradigma von Theologie. Das Erkennen
und Benennen der eigenen Perspektive wird essentieller Teil der theologischen Arbeit. In diesem Rah-
men sind alle heute in der exegetischen Wissenschaft praktizierten historischen und textanalytischen
Methoden benutzbar und sinnvoll.

Die befreiungstheologische Hermeneutik bietet einen umfassenden theologischen Ansatz für die not-
wendige Kontextualisierung von Bibelauslegung. Diese Hermeneutik fragt nach politischen und öko-
nomischen Macht- und Herrschaftsverhältnissen ebenso wie nach ihren Legitimationen. Das gilt für
beide Kontexte, den gegenwärtigen der Interpretierenden und den historischen des biblischen Mate-
rials, wobei der Schwerpunkt der Artikel ganz überwiegend auf dem letzteren liegt. Von ihrem Kon-
zept her ist die Einbeziehung feministischer Analysen und solcher, die sich aus dem jüdisch-christli-
chen Dialog ergeben, möglich und notwendig, auch wenn sie nicht in allen Formen von
Befreiungstheologie vollzogen wird.

Mit den Befreiungstheologien ist das hier vertretene Konzept von sozialgeschichtlicher Bibelausle-
gung gerade auch durch die Orientierung an zentralen biblischen Inhalten verbunden: Der Gott, von
dem die Bibel spricht, ist parteilich zugunsten der Marginalisierten. Der kritische biblische Umgang
mit Staat und Macht, die durchgängig befreiende Perspektive für Arme, für Sklaven und Sklavinnen
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soll erschlossen werden. Es sind nicht zuletzt die damit verbundenen Konflikte, in denen Menschen
Gott damals erfuhren. Ähnliche Konflikte sind für den größeren Teil der Menschheit heute schmerz-
liche Gegenwart. Und dort, in den Heimatländern der Befreiungstheologie, liegen Zusammenhänge
mit und Analogien zu den Verhältnissen in biblischer Zeit auch deutlicher auf der Hand als oftmals in
den industrialisierten Gesellschaften der so genannten »Ersten Welt«. Ein Beispiel ist das Leitbild des
bäuerlichen Familienbetriebs, das dem Leitbild des auf seinem Erbbesitz wirtschaftenden Haushalts
des alten Israel nahekommt, wie es Tora und Propheten voraussetzen und gegen Übergriffe des Groß-
grundbesitzes verteidigen. Heute aber dient seine offizielle Propagierung in der Bundesrepublik und
der Europäischen Union oft genug der Verschleierung der faktischen Förderung von industrialisierter
Überschussproduktion und Massentierhaltung – seit der deutschen Vereinigung vor allem in den Bei-
trittsländern. Wie in einem solchen Konflikt die biblischen Texte zu lesen sind, kann das Lexikon
selbst nicht zeigen, es kann aber vielleicht die Voraussetzungen dazu bereitstellen.

Feministische Theologien haben seit den 1980er Jahren Fragen des Geschlechterverhältnisses in das Zen-
trum der Exegese gerückt. Die erste Phase prägte vor allem die Begeisterung darüber, die »großen
Frauengestalten« der Bibel wiederzuentdecken, Identifikationsmöglichkeiten mit den »starken Frau-
en«, den Gottesstreiterinnen, Prophetinnen, Jüngerinnen – den »Frauen um …« – zu schaffen und den
patriarchalen Charakter von Texten aufzudecken. Der biblische Alltag wurde vielfältiger: Nicht mehr
nur Männer prägten das Bild, sondern die Gemeinschaft aus Frauen und Männern, Kindern, aus jun-
gen und alten Menschen, Besitzenden, Abhängigen, Sklavinnen und Sklaven, Arbeitern und Arbeite-
rinnen. Beginnend mit der Entdeckung weiblicher Gottesbilder wurde die ganze Gottesfrage neu er-
schlossen.

Die Analyse der gegenwärtigen Macht- und Hierarchiemechanismen diente in der Folge weiter
dazu, die biblischen Texte und deren Auslegungsgeschichte einer kritischen Re-Vision zu unterziehen:
Themen wie Anthropologie, Arbeitsteilung, Gewalt in ihren vielfältigen, vor allem auch sexuellen
Formen, das Verhältnis zu Körper, Gesundheit, Krankheit und Heilung prägen seitdem die theologi-
sche Debatte. Feministische Theologien haben deutlich gemacht, dass die Beschäftigung mit Fragen
des Geschlechterverhältnisses keine »Frauenthemen« sind, sondern Exegese und Theologie zentral be-
treffen. Geschlechtsneutrale Aussagen gibt es weder in biblischen Texten noch in deren Auslegungen.
Die jeweilige Perspektive gilt es offen zu legen.

Es gibt deshalb in diesem Wörterbuch keinen gesonderten Artikel »Frau in der Bibel«. Die Frage des
Geschlechterverhältnisses wird durchgehend beachtet. Wir gehen davon aus, dass Frauen und Männer
in nahezu allen Bereichen des alltäglichen Lebens, des Kultes und der gesellschaftlichen Organisation
vertreten waren. Ihre unterschiedlichen Funktionen und Möglichkeiten der Einflussnahme sollen be-
leuchtet und theologische Begriffe hinsichtlich ihrer Bedeutung für das jeweilige Geschlecht kritisch
befragt werden. Nur so kann die Vieldimensionalität des biblischen Alltages angemessen erfasst wer-
den.

Die dritte Perspektive ergibt sich aus einem veränderten Verhältnis von Christen und Juden. Der Holo-
caust bzw. die Schoa, das beispielloses Menschheitsverbrechen, in das sich Christen und Kirchen auf
vielfältige Weise verstrickt hatten, wird heute zunehmend und zu Recht als Kultur- und Zivilisations-
bruch massiver Art beschrieben. Für die Theologie bedeutete dieser Bruch mit eigenen Traditionen
schon im deutschen Kirchenkampf eine theologische Wiederentdeckung des Alten Testamentes und
führte seit den 1960er Jahren zu einer immer deutlicher werdenden positiven Sicht des Judentums
durch die christlichen Kirchen. Damit ist eine Neuentdeckung biblischer Grundzüge mit weitreichen-
den Folgen aufs engste verbunden. All die verbreiteten Muster, das Neue Testament als Gegensatz zum
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Alten und zum zeitgenössischen Judentum zu lesen oder als eine das Alte Testament überholende
Weiterentwicklung haben sich als historisch falsch und theologisch fragwürdig herausgestellt.

Das Neue Testament erweist sich vielmehr als ein in praktisch jeder Hinsicht jüdisches Buch, das
sich durchgängig positiv auf »die Schrift« bzw. »die Schriften« bezieht. So kann, um nur wenige
Grundthemen zu nennen, die »Weltlichkeit« des Alten Testaments, wie sie zuerst vor allem Dietrich
Bonhoeffer entdeckt hat, nicht einem eher spirituell-jenseitig interpretiertem Neuen Testament ent-
gegengestellt werden, oder die Kollektivität des einen der Individualität des anderen. Vor allem das
Zentrum des alttestamentlichen Kanons, die Tora, wird als »heilig, gerecht und gut« (Röm 7,12), als
unbestrittene Formulierung des guten Willens Gottes vorausgesetzt, und bestimmt die neutestament-
liche Ethik. Die innergemeindlichen Konflikte zwischen Juden und nichtjüdischen Menschen sind erst
auf diesem Hintergrund verständlich.

Eine der Folgen dieser veränderten Sichtweise ist der Versuch, in den einzelnen Artikeln des Lexi-
kons die Darstellung des Befundes in den beiden Teilen der christlichen Bibel soweit wie jeweils mög-
lich ineinander zu verschränken, um die Kontinuitäten und die gemeinsamen theologischen Tiefen-
strukturen sichtbar zu machen – trotz aller Differenzen im Blick auf historische Umstände, soziale
Entwicklungen, kulturelle Milieus, sprachliche Grundlagen etc.

Allerdings zeigt sich dabei – wie auch bei anderen der angesprochenen Themen und Fragestellungen
–, dass sich theologische Traditionen und wissenschaftliche Gepflogenheiten nur langsam ändern. Die
Herausgeberinnen und Herausgeber sind sich dessen bewusst, dass das Sozialgeschichtliche Wörter-
buch zur Bibel (SWB) nur ein Schritt auf einem Weg ist und einen Zwischenstand anzeigt. Sie haben
aber die Hoffnung, dass es ein brauchbares Werkzeug in dem Bemühen um eine sozialgeschichtliche
Auslegung der Bibel darstellt.

Frank Crüsemann, Kristian Hungar,
Claudia Janssen, Rainer Kessler, Luise Schottroff
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Abgaben, religiöse

Im alten Israel wurden verschiedene religiöse Ab-
gaben erhoben, die der Aufrechterhaltung des
Opferkultes und anderen religiösen und sozialen
sowie politischen Zwecken dienten. Von beson-
derer Bedeutung waren vor allem zwei Formen
von Abgaben: »Erstlinge« und »Zehnter«. Darü-
ber hinaus gab es auch verschiedene andere Steu-
ern und Abgaben, von denen einige erst in der
nachexilischen Zeit von Fremdherrschern einge-
führt wurden. Zunächst widmen wir uns Erst-
lingsopfern und Zehntem, die beide eindeutig in
der vorexilischen Zeit tief verwurzelt sind.

1. Das Erstlingsopfer bzw. die Erstlingsabgabe ist
eine Institution, die in den verschiedensten Reli-
gionen und Kulturen weit verbreitet war (und
oft noch ist) und sich auch in Israel und Juda
etablierte. Sie ist das Resultat der Auseinander-
setzung mit der besonderen Bedeutung des »Erst-
lings« in der menschlichen, animalischen und
vegetativen Reproduktion. Die als besonderer Se-
gen erfahrene Geburt des ersten Kindes und die
in ähnlicher Weise als segenshaft erlebten Erst-
lingsgeburten von Nutztieren und Erstlingserträ-
ge von Ackerfrüchten lassen die jeweiligen »Erst-
linge« als besonders kostbar erscheinen. Aus eben
diesem Grunde werden solche »Erstlinge« in vie-
len Kulturen den üblichen Zusammenhängen
entzogen und in je verschiedener Weise als ex-
zeptionell deklariert, indem sie einer Weihe un-
terzogen oder als Opfer dargebracht werden; so
wurden und werden z. B. erstgeborene Tiere ge-
opfert, und dementsprechend wurden und wer-
den oftmals Erstlingsfrüchte als vegetabilische
Opfer dargebracht. Das Konzept des Erstlings-
opfers erstreckt sich im Prinzip auch auf den
menschlichen Bereich; es ist allerdings umstrit-
ten, ob jemals menschliche Erstlingsopfer dar-
gebracht worden sind, da jene Kulturen, die sol-
che Opfer für prinzipiell notwendig erachteten,
zugleich Ersatzleistungen stipulierten, um die
tatsächliche Durchführung solcher Opfer zu ver-
meiden.

Zu allen genannten Erstlingsopfern bzw. -ab-

gaben (rē3šı̄t) finden sich in der Hebräischen Bi-
bel Beispiele. JHWH wurde in Israel, wie anderen
Göttern in anderen Kulturen auch, das Anrecht
auf die Erstlinge des menschlichen, animalischen
und vegetabilischen Lebens zugesprochen. So ist
der erstgeborene Sohn im Sozialsystem des alten
Israel, wie auch in vielen anderen Gesellschaften,
von herausragender Bedeutung und ist zugleich,
gerade aufgrund seiner hervorgehobenen Stel-
lung, dem Gott Israels geweiht und daher prinzi-
piell diesem Gott zu opfern. Diese Pflicht zum
Opfer der männlichen Erstgeburt (vgl. Ex 13,1-2;
22,28) wird aber ausgesetzt, und der erstgeborene
Sohn kann nun »ausgelöst« werden (vgl. z. B. Ex
13,11-13; 22,28), ohne dass JHWH daran Anstoß
nehmen müsste.

Im Bundesbuch (Ex 20,22-23,19), dem wahr-
scheinlich frühesten umfassenden rechtlichen
Dokument, das in der Hebräischen Bibel bewahrt
ist, werden – nach der Erwähnung der männ-
lichen Erstgeburt in einer Art Präambel – sowohl
das animalische als auch das vegetabilische Erst-
lingsopfer gefordert (vgl. Ex 22,29; 23,19).

Aus Ex 34,11-26, wo im oft so genannten »kul-
tischen Dekalog« ebenfalls von vegetabilischen
und animalischen Erstlingsabgaben die Rede ist,
lässt sich möglicherweise entnehmen, dass das
Opfer der Erstlingsfrüchte (bikkūrı̄m) im Ver-
gleich mit dem der animalischen Erstgeburt die
historisch ältere Form des Erstlingsopfers ist (vgl.
die Rekonstruktion einer Grundschicht von Ex
34,12.14-16.18.21-24.26*, in der u. a. die Verwen-
dung der Erstlingsfrüchte geregelt wird, durch
Crüsemann 147-162). Dieser Schluss ist allerdings
nur möglich, wenn man den »kultischen Deka-
log« als altes jahwistisches Dokument versteht
und nicht, wie einige Forscher in jüngster Zeit,
als exilszeitliches Dokument, das das Bundes-
buch revidiert (so Blum).

Das Erstlingsopfer in seinen beiden Formen
spiegelt den agrarischen Charakter der altisraeli-
tischen Gesellschaft wider, der es entstammt. Mit
dem Opfer der Erstlingsfrüchte (und später [?]
auch der Erstgeburten der Tiere) wird gegenüber
JHWH, der als Spender der Fruchtbarkeit erfah-
ren wird, der Dank für seine Gabe in Form der
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Ergebnisse dieser Gabe zum Ausdruck gebracht.
Die entsprechenden Opferhandlungen wurden
im Laufe der vorexilischen Geschichte Israels
und Judas im Kontext der drei Wallfahrtsfeste
formalisiert.

Erstlingsfrüchte wurden als Abgaben an die
Heiligtümer abgeführt, so z. B. anlässlich des
Mazzotfestes (Lev 23,9 f.), und werden in der He-
bräischen Bibel vielfach erwähnt, so z. B. in Ex
23,16; 34,22; Num 13,20; 18,13; Nah 3,12; Spr 3,9.

Die Erstlinge von Nutztieren waren als Opfer
darzubringen (Ex 13,12.15; 34,19; Num 8,16; Ez
20,26 und besonders die Ergänzung der Grund-
schicht in Ex 34, besonders die V. 19-20, laut Crü-
semann 162-167).

Erstlinge von Nutztieren und Erstlingsfrüchte
waren laut Dtn 26,1-11 nicht zuletzt auch für den
Unterhalt des mit dem Jerusalemer Tempel ver-
bundenen Kultpersonals bestimmt; für das im
Zeichen der Kultzentralisierung eine solche Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln grundlegend, ja
überlebenswichtig war. Aber auch schon in der
Zeit vor der Kultzentralisierung müssen die Erst-
lingsabgaben einen wesentlichen Teil der Versor-
gung des Kultpersonals der zahlreichen israeliti-
schen und judäischen Heiligtümer ausgemacht
haben; vgl. unten.

2. Auch der »Zehnte« (hebr. ma2aśēr) war keine
spezifisch israelitisch-judäische Institution. Viel-
mehr gehörte er zu den »klassischen« religiösen
Abgaben in den antiken Kulturen des Mittel-
meerraumes und des Vorderen Orients (vgl. Jur-
sa), und dementsprechend findet er sich auch in
der Geschichte Israels und Judas. Solche Abga-
ben, in Naturalien zu leisten, wurden dem Unter-
halt der Götter / des Gottes (und damit wieder-
um nicht zuletzt auch der Versorgung des
jeweiligen kultischen Personals sowie ggf. der Ar-
menpflege) gewidmet. Dtn 14,22-29 gibt einen
guten Einblick in die Geschichte des Zehnten.
Dieser Text ist das »Zehntgesetz, das sowohl den
alljährlichen, für das Zentralheiligtum bestimm-
ten Zehnten (V. 22-27), wie auch den jedes dritte
Jahr zu erhebenden lokalen Armenzehnten
(V. 28 f.) regelt« und »zu den alten Zentralisati-

onsgesetzen« (Veijola 303) zählt. Der ursprüng-
liche Text ist folgendermaßen zu rekonstruieren
(Veijola 302 f.): »Wenn dir aber der Weg zu weit
ist, so dass du ihn [scil. den Zehnten] nicht hin-
tragen kannst, dann sollst du ihn in Silber umset-
zen, das Silber in einen Beutel verschnüren und
an die Stätte gehen, die Jahwe, dein Gott, erwäh-
len wird. Dort sollst du für das Silber alles kau-
fen, nach dem dein Herz gelüstet, und du sollst
dort vor Jahwe, deinem Gott, das Mahl halten
und fröhlich sein, du und deine Familie.«

Der Zehnte ist allgemein als eine Abgabe von
rund 10 % der Ernte und des Viehs zu verstehen.
Der hier geforderte Zehnte ist der »Zehnt vom
gesamten Ertrag deiner Saat, der Ernte des Fel-
des« (Dtn 14,22); die Erwähnung der Erstlinge
von Rindern und Kleinvieh in V. 23 ist wahr-
scheinlich ein deuteronomistischer Zusatz (Veijo-
la 302). Im ältesten Bestand des Deuteronomi-
ums, d. h. in spätvorexilischer Zeit, ist der Zehnt
also fest verankert, aber im Vergleich zu früheren
Zeiten (vgl. z. B. Am 4,4) findet sich eine interes-
sante Modifikation: Hier, in Dtn 14,22-29, liegt
ein Hinweis darauf vor, dass kultische Opferleis-
tungen nun statt in Naturalien ersatzweise auch
in kæsæf erstattet werden konnten. Die Grund-
bedeutung von kæsæf ist »Silber«. Auch wenn es
hier nur um Hacksilber, also um die »Vorstufe«
zu regulärem Münzgeld, gehen sollte, so ist das
doch eine monetäre oder geldähnliche Ersatzleis-
tung für den Zehnten. Dtn 14,22-29* ist der ältes-
te Text des Alten Testaments, der eine solche Er-
satzleistung erwähnt (vgl. Schaper 2006).

Der Zehnte diente ebenso wie die anima-
lischen und vegetabilischen Erstlingsabgaben
dem Unterhalt des Kultpersonals. Hier ist Num
18 insofern von besonderer Bedeutung, als dieses
Kapitel die Versorgung des Kultpersonals mit
Erstlingsabgaben und Zehntem grundlegend re-
gelt (vgl. V. 8-19 und V. 21-24 sowie die Regelung
zu dem von den Leviten an die Priester zu ent-
richtenden »Zehnten vom Zehnten« in V. 25-32).
Begründet wird diese Form der Versorgung mit
dem Entschluss JHWHs, etwas von den für ihn
bestimmten Erstlingsabgaben den Priestern zu
überlassen (Num 18,8) und »alle Zehnten« den
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Leviten »für Ihren Dienst« zugute kommen zu
lassen (Num 18,21).

3. Die Konturen des Systems religiöser Abgaben in
Juda und Jerusalem werden in den perserzeitli-
chen Quellen genauer sichtbar und historisch
besser greifbar. Die persische Zentralgewalt nutz-
te die fiskalischen Einnahmequellen und die
ökonomischen Möglichkeiten, die sich in den er-
oberten Gebieten auftaten. Es ist von zentraler
Bedeutung, wie das achämenidische Reich Tem-
pelsteuern nutzte. Eine Art »Steuerkiste«, durch
die die Tempelverwaltung regelmäßig einen Teil
der Einnahmen des Tempels an den Herrscher
abzuführen hatte, war das hier genutzte fiskali-
sche Instrument. Diese »königliche Kasse« (quppu
ša šarri) hatte in neubabylonischer Zeit unter der
Aufsicht von Tempel-»Finanzbeamten« (rēš šarri
bēl piqitti) gestanden. Die Existenz der »königli-
chen Kasse« auch im Jerusalemer Tempel des per-
serzeitlichen Juda lässt sich aus Esr 4,13.20; Neh
5,4; 9,37; 10,39 (vgl. dort auch die Erwähnungen
des Zehnten) erschließen.

Ebenso waren auch am wiedererrichteten Jeru-
salemer Tempel, wie schon in der vorexilischen
Zeit, Beamte tätig, deren Aufgabe es war, die zur
Entrichtung der Steuern hinterlegten Silber-
gegenstände einzuschmelzen und zu Barren um-
zugießen, die dann zur Abwicklung von Zahlun-
gen benutzt werden konnten (vgl. Sach 11,13 mit
seiner Rede vom jōs

˙
er und Torrey 255-260).

Der oder die Tempel einer Provinz (aram.
medı̄nāh) des Achämenidenreiches hatten einen
zentralen Platz im Steuerwesen dieser Provinz.
Die Bewohner der Provinz Jehud mussten ver-
schiedene Arten von staatlichen Steuern abfüh-
ren (vgl. Schaper 2000, 141-150): mindāh (Esr 4,13;
7,24) bzw. middāh (Esr 4,20; 6,8), die für das Kö-
nigshaus bestimmt war; belō (Esr 4,13.20; 7,24),
eine Art Kopfsteuer; und halāk (Esr 4,13.20; 7,24),
eine Grundsteuer.

Doch sammelten die lokalen Tempel nicht nur
staatliche Steuern und Abgaben, die sie dann an
die achämenidische Verwaltung weitergaben.
Wie sich bei einer Analyse von Neh 10,36-40
zeigt, wurden auch in der Perserzeit von der ju-

däischen Bevölkerung an den Jerusalemer Tem-
pel Steuern entrichtet, die der Durchführung
des Kultus und der Alimentierung der Priester
und Leviten – und wohl auch des übrigen Kult-
personals, obwohl das nicht ganz deutlich ist –
dienten. Beim Jerusalemer Zehnten handelte es
sich um eine Steuer für das Kultpersonal und
nicht für den achämenidischen Großkönig. Eine
genauere Analyse zeigt, dass es in Neh 10,39 und
überhaupt im Abschnitt Neh 10,36-40 nicht um
die (staatliche, von den Achämeniden eingefor-
derte) middāh geht, sondern um den von den
Jerusalemer Priestern erhobenen Zehnten (vgl.
Schaper 2000, 141-143).

In den lešākōt des Tempels wurden Abgaben
für die Priester, die Leviten und anderes Tem-
pelpersonal gesammelt und eingelagert (Neh
13,4 f.8 f. und 2 Chr 31,11 ff.; vgl. 1 Chr 9,26). Damit
ist belegt, dass der Zehnte und andere Abgaben
der Judäer an den Jerusalemer Tempel in dessen
Schatz- und Vorratskammern (vgl. Neh 13,9; le-
šākōt) aufbewahrt wurden. Über die Sammlung
und Lagerung von middāh, belō und halāk geben
uns die biblischen Belege (Esr 4,13.20; 6,8; 7,24)
keine Auskunft – wahrscheinlich eben, weil die
Einnahmen aus diesen Steuern unter staatlicher
Aufsicht standen.

In den Provinzen des Perserreiches existierten
also zwei parallel zueinander arbeitende Steuer-
systeme: einerseits das staatliche bzw. königliche
System (es gab unter der Herrschaft der Achäme-
niden keine Trennung zwischen königlicher Pri-
vatwirtschaft und staatlichem Bereich), das mit
Schatz- und Vorratshäusern flächendeckend das
ganze Reich umfasste, und andererseits das reli-
giöse, an die jeweiligen lokalen Tempel und ihre
Kultfunktionäre gebundene. Dieses duale Steu-
ern- und Abgabensystem galt auch im perserzeit-
lichen Juda, während zugleich das althergebrach-
te Konzept des Zehnten überlebte, mit dessen
Hilfe die Alimentierung des Tempelpersonals
(und wahrscheinlich auch die Armenpflege) ge-
währleistet wurden.

4. Im Neuen Testament begegnen als mit römi-
scher Billigung an den Jerusalemer Tempel zu
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entrichtende Abgaben sowohl die Tempelsteuer
(Schekelsteuer; Mt 17,24; vgl. 21,12; Mk 11,15; Joh
2,14 f.) als auch die Zehntabgaben (Mt 17,24-27;
23,23; Lk 11,42; 18,18; 19,42).

Die für den Unterhalt des Tempels und die
Aufrechterhaltung des Opferkults bestimmte
Schekelsteuer als jährliche Kopfsteuer betrug zur
Zeit Jesu aus Nazaret einen halben tyrischen
Schekel, was einer silbernen Doppeldrachme bzw.
zwei Denaren entspricht. Ihre Zahlung hatte reli-
giösen wie nationalen Symbolcharakter und
konnte aus diesem Grund als ein öffentlicher Be-
kenntnisakt interpretiert werden. Die Verweige-
rung der Tempelsteuer konnte deshalb auch als
demonstrativer Abfall vom jüdischen Glauben
verstanden werden (vgl. Mt 17,24-27). Nach der
Tempelzerstörung des Jahres 70 n. Chr. wurden al-
le jüdischen Menschen zwischen 3 und 60 Jahren
gezwungen, anstelle der Tempelsteuer für Jerusa-
lem eine Steuer in derselben Höhe an den Tempel
des capitolinischen Jupiter in Rom zu zahlen.

Der Erste Zehnt, d. h., der zehnte Teil aller zu
menschlichen Genuss bestimmten Feldfrüchte
des Landes Israel, und der vom verbliebenen Er-
trag für eine Wallfahrt nach Jerusalem bestimm-
te oder für die Armenversorgung zu entrichtende
Zweite Zehnt scheinen von der jüdischen Bevöl-
kerung Palästinas im 1. Jh. n. Chr. (zunächst auch
im Judenchristentum) anstandslos und regel-
mäßig entrichtet worden zu sein. Die strikte Ver-
zehntung über das in der Tora geforderte Maß
hinaus (insb. Mt 23,23; Lk 18,18) ist charakteristi-
sches Kennzeichen der Devianz pharisäischer
Strömungen zu verstehen, das der demonstrati-
ven Heiligung des Lebens und zugleich der Auf-
wertung des eigenen Status diente.
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Abtreibung

In der Bibel finden wir zur Abtreibung kein
Wort, weder ein Verbot noch einen Hinweis auf
eine Abtreibungspraxis. Heutige Abtreibungs-
gegner zitieren häufig das 6. Gebot aus dem De-
kalog: »Du sollst nicht töten« (Ex 20, 13). Doch
vorgeburtliches Leben wird in der Bibel nirgend-
wo geborenem Leben gleichgestellt. Textstellen
wie »Du hast mich gewoben im Mutterschoß«
(Ps 139, 13) und »Noch ehe ich dich bildete im
Mutterleib, habe ich dich erwählt« (Jer 1, 5) zei-
gen, dass die Kraft Gottes im Körper der Mutter
wirksam ist und dass die schöpferische Gegen-
wart Gottes alles umfasst und umgibt. Doch
zum moralischen Status vorgeburtlichen Lebens
lässt sich daraus nichts ableiten. Denn die Vo-
raussetzung für das Menschsein ist der von Gott
geschenkte Lebensatem (Gen 2, 7; Ez 37, 10; Joh
6, 63), dazu gehört die Tatsache des ersten Atem-
zuges nach der Geburt. In verschiedenen Bibel-
stellen kommt zum Ausdruck, dass es besser sein
kann, nicht geboren zu werden, als ein freudloses
Leben in Leid und Unterdrückung zu leben (Koh
4, 2-3; 6, 3-5; Hi 10, 18-19).

Im jüdischen Recht wird der Fötus erst als
rechtliche Person anerkannt, wenn seine größe-
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ren Teile aus dem Körper der Mutter getreten
sind. Darum wird Abortion nicht generell abge-
lehnt oder bestraft, sie fällt nicht unter die bi-
blische Gesetzgebung des Homizids, »Leben ge-
gen Leben« (Ex 21, 22-23). Nur wenn die Mutter
selber durch äußere Gewalteinwirkung, die eine
Fehlgeburt verursacht, sterben sollte, tritt die
biblische Regelung in Kraft. »Wenn zwei Männer
raufen und sie verletzen dabei eine Schwangere,
so dass eine Fehlgeburt eintritt, aber kein wei-
terer Schaden entsteht, so soll es mit Geld gebüßt
werden. Was der Ehemann dem Täter auferlegt,
das soll dieser geben für die Fehlgeburt. Entsteht
aber ein weiterer Schaden, so sollst du geben Le-
ben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn«
(Ex 21, 22-25). Während der Verlust des Fötus als
materieller Schaden vergütet wird, wird der Tod
der (schwangeren) Frau mit der Todesstrafe ge-
ahndet. Die Mischna erlaubt das Töten eines Fö-
tus, auch während der Geburt, um das Leben der
Mutter zu retten (mOh 7, 6). Die Tosefta (tJev
8, 4) erlaubt einem Mann, der zwei Kinder hat
und keine weiteren möchte, einen sterilisieren-
den Trank zu trinken, und, falls verwitwet, un-
verheiratet zu bleiben. In bJev 65a folgt aus dem
Statement, dass Frauen nicht unter dem Gesetz
der Fortpflanzung stehen, dass sie Verhütungs-
mittel oder Sterilisationsmittel nehmen können,
wenn sie keine weiteren Kinder mehr haben
möchten.

In der griechischen Philosophie wurde die
künstliche Beendigung der Schwangerschaft be-
fürwortet. Platon und Aristoteles bejahten Abor-
tion aus nationalökonomischen Gründen, wobei
Aristoteles einschränkt, dass man die Frucht ab-
treiben müsse, bevor sie Leben und Empfindung
habe. In den Schriften der Ärzte finden sich viele
Hinweise auf Abtreibungen. So empfiehlt Soran,
Abortiva immer zu geben, wenn es um die Ge-
sundheit der Frau geht. Wo aber Ehebruch oder
Besorgnis um die Blüte der Jugend geht, lehnt er
Abortiva ab. Unter Abortiva zählt er auf: »sich
stark bewegen … sich durchschütteln lassen,
kräftig springen und übermäßig schwere Lasten
heben, harntreibende Dekokte genießen und das
Monatliche in Fluss bringen, scharfe Klistiere ge-

ben …« (Soranus 1,XIX,60). Neben Bädern und
Salbungen kennt Soran auch abortive Eingriffe
mit Instrumenten. Doch im römischen Recht un-
ter dem Einfluss strengerer Ehegesetzgebung
wurde eine Frau, die eine Abtreibung machen
ließ, verbannt (Digesten 48, 8,8; Ulpian).

In der Didache (verfasst um 120 n. Chr.) findet
sich ein explizites Abtreibungsverbot: »… du
sollst nicht Gift mischen, du sollst nicht das Kind
durch Abtreibung töten, noch das Neugeborene
umbringen …« (2, 2), ebenso im Barnabasbrief
(verfasst um 130 n. Chr., Kap. 19, 5). Es kann dis-
kutiert werden, ob die Warnung vor pharmakeia
in der Offb 9, 21; 18, 23; 21, 8; 22, 15 und in Gal 5, 19-
21 als Warnung vor Giften, die eine Schwanger-
schaft abbrechen, zu lesen ist. Doch muss zuerst
die Frage geklärt werden, wann Leben beginnt,
bevor von Tötung gesprochen werden kann.
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Ackerbau

Sesshaftwerdung setzt die Möglichkeit von
Ackerbau, Gartenkultur (3Kulturpflanzen;
3Saat und Ernte) und Viehwirtschaft voraus.
Von der Besiedlung her ist dies seit vorgeschicht-
licher Zeit im ganzen Vorderen Orient möglich.
Für Palästina / Israel sind die regenreicheren Re-
gionen dazu geeignet, in den Ebenen, an der Küs-
te, in Galiläa und bis weit in den Süden an den
Rand der wüstenhaften Gebiete. Soweit in den
Ebenen Ackerbau betrieben wurde, war es viel-
fach notwendig, die Felder von Steinen zu räu-
men. An den Abhängen boten und bieten Terras-
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sen die Möglichkeit, umfangreichere Erosionen
zu verhindern und zugleich den Wasserhaushalt
zu regulieren. Dies war vor allem für die einwan-
dernden israelitischen Gruppen bedeutungsvoll,
da diese in jedem Fall ins Gebirge hatten auswei-
chen müssen, um sich neue landwirtschaftliche
Flächen durch Rodungen (exemplarisch Jos
17, 14-18) zu erschließen und eben durch Terras-
sierungen der verschiedenen Hänge, in Galiläa,
auf der Westseite des samaritanischen und judäi-
schen Gebirges und im regenreichen Hügelland
(Schefela), bewirtschaftbar zu machen. Sowohl
in Galiläa wie auch in der Umgebung von Jerusa-
lem sind solche Terrassen auch archäologisch
nachgewiesen. Terrassenackerbau ist bis heute
gängige Praxis in Palästina.

Für die steppen- und wüstenhaften Regionen
im Süden legte sich ein bewässerungsintensiver
Ackerbau nahe mit lang gezogenen Erdwällen
den Hügeln entlang, schmalen Kanälen und Zis-
ternen, die die Niederschläge einer größeren Re-
gion sammeln und dabei auch die durch Erosion
frei gewordene fruchtbare Erde auffangen konn-
ten. Dadurch ist auch im Süden Ackerbau mög-
lich geworden. Nachgewiesen ist dies für den Ne-
gev in verschiedenen Phasen der Bronzezeit und
mehrmals in der Eisenzeit (mit entsprechender
Hinterlassenschaft von Siedlungen), gegen Ende
der israelitischen Königszeit entsprechend auch
in der Region von Qumran. Eine letzte Blütezeit
der Bewässerungslandwirtschaft ist aus römisch-
byzantinischer Zeit gut belegt und untersucht.
Bedeutungsvoll war diese Art Ackerbau aus öko-

nomischen wie auch aus politischen Gründen (Si-
cherung von Grenzen und von Handelswegen).

Ursprünglich wurde die Ackererde mit Grab-
hölzern gelockert, die vom wenig dauerhaften
hölzernen Pflug abgelöst wurden (3Landwirt-
schaftliche Geräte). Seit der Mittel-Bronze-IIA-
Zeit (ca. 2000 v. Chr.) konnte man Bronze für
Pflugscharen verwenden (Funde aus Beth Schean
und Tell bet Mirsim). Relativ früh und rasch
wurden die bronzenen Pflugscharen durch eiser-
ne ersetzt (Funde aus Eisen-I und Eisen-IIA u. a.
aus Tell el-Ful und Beth-Zur, ab ca. 1200 v. Chr.).
Der übrige Pflug bestand aus Holz. Er wurde in
der Regel von zwei Tieren gezogen (meist Rinder,
gelegentlich Esel). Bemerkenswert ist, dass die
antiken Pflüge die Erde nur oberflächlich auf-
gerissen haben. Die Bereiche von Viehwirtschaft
und Ackerbau haben sich vielfach überschnitten,
indem oft Tierherden über die abgeernteten Fel-
der getrieben worden sind (Weideersatz und
Düngung). Ackerbau ist sowohl von der dörf-
lichen als auch von der städtischen Bevölkerung
(Mk 15, 21) betrieben worden.

Angebaut wurden die verschiedenen 3Kultur-
pflanzen, oft auch Obstbäume, in der teilweise
vulkanischen Erde östlich des Jordan ganz beson-
ders Getreide. Die Brache in jedem siebenten Jahr
war wohl ursprünglich kultisch bestimmt und
hat im so genannten Sabbat- und Halljahr eine
ausgesprochen theologische Bedeutung bekom-
men (Ex 23, 11; Dtn 15, 1-11; Lev 25).

Landwirtschaftliche Bearbeitung der Felder
(Mk 4 par; Mt 22, 5 par; Lk 15, 15) und selbst der
kleinsten Anbauflächen sorgte für die Lebens-
grundlage der Menschen. Freilich drohte durch
Dürren, Schädlingsbefall, Kriege, Pacht- und Tri-
butverpflichtungen ständig Mangel. Überschüsse
(wenn überhaupt vorhanden) wurden einge-
lagert oder gingen in den Export. Die Besitzver-
hältnisse waren durch das Latifundien-System
geprägt, d. h. die Landwirtschaft wurde vielfach
getragen von Lohnarbeitern, Tagelöhnern oder
Pächtern. Hinter den Texten steht also »die Tatsa-
che ausgeprägter gesellschaftlicher Ungleichheit«
(G. Lenski), eine Situation, die ständig Anlass zu
sozialer Unruhe und Konflikten gab. In neutesta-

6 Ackerbau

Worfeln von Getreide: Das Korn fällt zu Boden, die
Spreu wird verweht. Ägyptische Grabmalerei, Grab des
Nacht in Schech abd el Qurna, 18. Dynastie (1570-
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mentlicher Zeit wächst die Tendenz zur übertra-
genen Verwendung der agrarischen Bilderwelt
(Mt 13, 38.44; 1 Kor 3, 9; 1 Kor 15, 35 ff.). Ihre kom-
munikative Kraft resultiert aus Verbreitung wie
Plausibilität.
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Ulrich Schoenborn / Peter Welten

Altar

1. Der kultische Altar
Das hebräische Wort für »Altar«, mizbēah

˙
, zeigt

durch seine Abkunft vom Verb zbh
˙

»schlachten«
(vgl. zæbah

˙
als Begriff für das Mahlopfer), wel-

che Art von Opfer als zentraler kultischer Akt
verstanden wurde: Der Altar diente vor allem –
aber nicht ausschließlich: auch Libationen und
vegetabilische Opfer wurden dargebracht – als
Ort des blutigen Opfers (Brandopfer und Mahl-
opfer), an dem Israel in ganz besonderer Weise
die Gegenwart seines Gottes erfuhr (3Opfer). In-

sofern waren Altäre, und ganz besonders der
(Brandopfer-)Altar des Jerusalemer Heiligtums,
bedeutende Orte der Gottesbegegnung und der
Teilhabe am göttlichen Segen und damit Israels
primäre sakrale Orte. Der mittels der Altäre voll-
zogene Kult wurde als konstitutiv für die Gottes-
beziehung des opfernden Individuums bzw. der
Opfergemeinschaft und für die sozialen Bezie-
hungen in der israelitisch-judäischen Gesell-
schaft insgesamt empfunden.

Als »typische Funktion des Altars« kann in Is-
rael (wie übrigens auch in Griechenland und
Rom) das »Verbrennen der Opfermaterie« im
Brandopfer gelten (Seiwert 434).

Das »Altargesetz« in Ex 20,24-26 kennt nur
zwei Arten von Altären: Es differenziert zwi-
schen dem Altar aus (unbehauenen) Steinen
und dem Altar aus Erde. Allerdings wurden in
Israel sowohl behauene monolithische als auch
(aus behauenen oder unbehauenen Steinen) ge-
baute Altäre benutzt, erstere sowohl im offiziel-
len als auch im privaten Kult und wohl nur für
Räucheropfer, letztere ausschließlich im offiziel-
len Kult. So fand sich z. B. in Tel Sheva ein aus
behauenen Steinen gebauter und damit z. B. ge-
gen Jos 8,31 verstoßender (Brandopfer-)Altar
(vgl. King / Stager 340). Ein Beispiel für den Ty-
pus des (mit vier Hörnern versehenen) mono-
lithischen (Brandopfer-)Altars ist der in Tel Dan
gefundene, der zum Vergleich mit dem in Ez 43
beschriebenen einlädt (King / Stager 328).
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Bedeutung und Funktion des steinernen
Brandopferaltars (thysiasterion) im Priesterhof
des Jerusalemer Tempels spiegeln sich im Neuen
Testament in Mt 23,18-20; Lk 11,51 par; Röm 11,3;
1 Kor 9,13; Hebr 7,13 wider; der Räucheropferaltar
im Tempelheiligtum begegnet allein in Lk 1,11.
Als Bestandteil einer zeitlich und räumlich ge-
fassten transzendenten Wirklichkeit durch den
Seher Johannes findet der himmlische Altar Er-
wähnung in Offb 6,9; 7,14; 8,3.5; 9,13; 14,18; 16,7.
Mt 5,23 f. setzt die Opferpraxis im Judentum
(3Opfer) voraus, kann aber später vielleicht auf
die frühchristliche Sitte liturgischer Spenden für
die Armen in den Gemeinden auf einem Altar
bezogen worden sein (vgl. Didasc 8,31 f.).

2. Der Abendmahlstisch
Die christliche Bedeutung des Begriffs trapeza
kyriou »Tisch des Herrn« ist geprägt von einer Me-
taphorisierung und Spiritualisierung des Opfer-
begriffs (vgl. Joh 2,21). An die Stelle des Altars
als Opferstätte, auf der materielle Gaben für Gott
niedergelegt werden, tritt der Tisch der Eucharis-
tiefeier als zeichenhafter Repräsentation der Ge-
meinschaft mit dem erhöhten Herrn (vgl. 1 Kor
3,16). Da christliche 3Gottesdienste zunächst
nicht in sakralen Räumen, sondern in Privathäu-
sern stattfanden, wurde bei den Gemeindever-
sammlungen (3Ekklesia) ein (frei inmitten der
Gemeinde stehender) Tisch benutzt, der dem
profanen Gebrauch nicht entzogen war.

In 1 Kor 10,21 führt die paulinische Bewertung
des Herrenmahls als Opfer zur Auffassung der
christlichen Mahlgemeinschaft am »Tisch des
Herrn« (vgl. Mal 1,7.12) als alleinig legitimer und
exklusiver Kultveranstaltung gegenüber den dä-
monisierten Kultmählern und Vereinsmahlzeiten
der hellenistisch-paganen Umwelt der Gemeinde.
Das Verständnis des geschichtlich einmaligen
Heilswerks Jesu im Kreuzestod als des wahren
Opferaltars in Hebr 13,10 akzentuiert die exklusi-
ve Heilsbedeutung der christlichen Altargemein-
schaft (zu thysiasterion als Abendmahlstisch vgl.
IgnEph 5; IgnMagn 7; IgnPhld 4).

Begünstigt durch die Trennung von Eucharis-
tie- und Agapemahl im 2. Jh. wurde der vom

Tisch der Eucharistiefeier abgeleitete und zuneh-
mend sakralisierte Altar seit konstantinischer
Zeit zur festen Grundausstattung des kirchlichen
liturgischen Raums.
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Joachim Schaper / Michael Tilly

Alter

Der Begriff »Alter / Alte« muss in der biblischen
Welt in gegensätzlichen Zusammenhängen gese-
hen werden. Einmal ist es ein Ehrenname. Dabei
wird das Alter angesichts des Vorsprungs an Er-
fahrung und Weisheit geschätzt und in Anbe-
tracht der tatsächlichen Vorrangstellung der »Äl-
testen« in der Gesellschaft gewürdigt. Altwerden
wurde wegen der zunehmenden Gebrechlichkeit
und Abnahme der Leistungsfähigkeit allerdings
auch negativ bewertet. Der Gegenwert für ein
Gelübde alter Menschen jenseits der 60 liegt nach
Lev 27, 1-8 deutlich unter dem der leistungsfähi-
geren Altersgruppe, wobei auch hier der »Wert«
der Frauen geringer geachtet wird.

a) Zāqēn bezeichnet im Alten Testament den
in die Jahre gekommenen Menschen (Lev 19, 32
u. ö.), zōqæn das Greisenalter (Gen 48, 10), und
das Derivat zāqān bedeutet Bart (Lev 13, 29 f.; 14, 9
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u. ö.). Das Alter ist zunächst positiv besetzt, denn
der Stand der Ältesten (zāqān) ist durch alle Zei-
ten eine selbstverständliche und geachtete Größe
in verschiedenen soziologischen Ebenen der Ge-
sellschaft (Stadt: Dtn 19, 12; 21, 3 u. ö.; Stamm: Dtn
31, 28; Gemeinde: Lev 4, 15; Ri 21, 16; Volk: Ex 3, 16
u. a.). Die Macht der Ältesten gründete auf der
Würde und der Weisheit des Alters (Spr 16, 31; Sir
6, 34; 32, 9) sowie auf der Macht des Pater familias
in den Großfamilien. In den Stämmen führten die
Ältesten der größten / bedeutendsten Familien
das Wort. Sie waren u. a. für die Rechtsprechung
zuständig, bildeten eine Art Adel (Hi 29,7 ff.) und
spielten (gelegentlich) bei der Königswahl eine
Rolle (2 Sam 5, 3; 1 Kön 12 u. ö.). Alte Frauen (zēqe-
nōt) begegnen im Alten Testament einerseits als
Spätgebärerinnen und bringen so Gottes übergro-
ße Wirkmächtigkeit zum Ausdruck (vgl. Gen
18, 13; 24, 36; Rut 1, 12). Andererseits gelten sie als
gesellschaftlich institutionalisierte Respektsper-
sonen, deren Lebensweisheit sprichwörtlich ist
(vgl. Sach 8, 4; Spr 23, 22).

Ein hohes Alter zu erreichen war keine Selbst-
verständlichkeit. In gesellschaftspolitisch gesun-
den eisenzeitlichen Gesellschaften – so auch in
Israel und Juda – stammen in Friedhöfen etwa
die Hälfte aller Belegungen von Säuglingen, Kin-
dern und Jugendlichen. Bei den für diese Gesell-
schaften üblich hohen Geburtenraten ist also mit
einer nennenswerten Säuglings- und Kinder-
sterblichkeit (Geburt, Erkrankungen im Kindes-
und Jugendalter sowie Seuchen) zu rechnen.
Auch waren Nomaden in nichtsesshafter Lebens-
weise im besonderen Maße der Gefahr ausgesetzt,
zu erkranken oder dauerhaften Schädigungen –
wie z. B. der Gicht – zu verfallen. Seuchen und
Hungersnöte, Naturkatastrophen und Kriege
(3Friede / Krieg) waren eine ständige Gefahr.
Deshalb wird man Ps 90, 10 auch nur aus der
Sicht der sesshaften (urbanen) Gesellschaft, der
ja auch die Schreiber des Alten Testaments ange-
hörten, verstehen können.

Ein langes Leben wird als gnädiges Geschenk
und gute Gabe Gottes angesehen (Dtn 4, 40; 6, 2).
Gen 5 und 11, 10-26 heben die mythisch-symboli-
sche Bedeutung des hohen Alters hervor. Und

unter dem neuen Himmel und auf der neuen Er-
de wird jede/r mit beträchtlichem Alter gesegnet
werden (Jes 65, 20). In alttestamentlichen Texten
spielen neben dem psychischen und physischen
Verfall auch die Frage der Ernährung der nicht
mehr sich selbst versorgenden Greise und das Le-
ben mit dem nahenden Tod eine wichtige Rolle.
In der israelitischen Gesellschaft gab es keine
kommunale oder staatliche Fürsorge für Alte.
Für deren Ernährung und Pflege war die Familie
zuständig. Nicht umsonst wird die offensichtlich
nicht immer geliebte Pflicht im Dekalog aus-
drücklich dem Pater familias aufgetragen und
sogar – im Sinne eines auf Gottesfurcht und Ehre
basierenden Generationenvertrages – mit der
Verheißung eines langen eigenen Lebens ver-
sehen (Ex 20, 12 und Dtn 5, 16; vgl. Ex 21, 15.17
und Dtn 21, 18-21). Dieser Grundsatz wird auch
in zwischentestamentarischer Zeit nachdrücklich
wiederholt (Sir 3, 14-16; vgl. Spr 30, 17; Weish
2, 10).

Über altersbedingte Schwächen betagter Men-
schen berichten viele Texte wie z. B. Gen 27, 1 ff.
und 1 Sam 3, 2; 4, 15 (Verlust der Sehstärke), 1 Kön
15, 23 (Gicht?); 1 Kön 1, 4 (fehlende Potenz) und
Koh 11, 9-12,7. Um Gottes Unterstützung in diesen
schweren Jahren bittet Ps 71.

b) Literatur und bildende Kunst der hellenis-
tisch-römischen Welt zeigen, dass Altern, seine
Bewertung und der Generationenausgleich ein
wichtiges Thema waren. In medizinischer Litera-
tur wurde die dem Alter angemessene Lebens-
weise beschrieben. In der Lyrik klagte man häu-
fig über das Alter, in Komödien hingegen
wurden angeblich typische Schwächen von Alten
ausgestellt. In Schriften zum Topos »Über das ho-
he Alter« (peri geros) wurde der Wert alter Men-
schen im Unterschied zu jungen verteidigt. Als
alt galt man jenseits von 60 Jahren. Dann war
man von Pflichten wie dem Kriegsdienst befreit.

Im Neuen Testament werden die Lebenssitua-
tion von Alten, die Frage ihrer Würdigung oder
deren Verhalten kaum angesprochen. Erst in den
Schriften, die Familien von mehreren christli-
chen Generationen voraussetzen, wird die Ehr-
furcht vor den Alten ausdrücklich gefordert
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(1 Tim 5,1 f.; 1 Petr 5, 5) und vor angeblich typi-
schen, nach Geschlecht unterschiedenen Alters-
lastern gewarnt (Tit 2, 2-4). Frauen sollten sich
erst ab 60 Jahren auf den Witwenstatus (3Wit-
we) zurückziehen dürfen (1 Tim 5, 9.14). Die dem
Alter unterstellte Würde zeigt sich in der Weiter-
führung der Institution des Ältestenrats (presby-
terium) in frühchristlichen Gemeinden (vgl. Apg
14, 23; 15, 23; Jak 4, 15). In der Geburtsgeschichte Lk
1 f. spielen vier Alte eine hervorgehobene Rolle,
unter ihnen zwei Frauen. Dies ist bemerkenswert,
insofern in der griechischen Kunst und der nicht-
biblischen Literatur alte Frauen oft negativ dar-
gestellt werden. Bei ihnen lag das Augenmerk
nicht auf dem Zuwachs an Weisheit, sondern
auf dem körperlichen Verfall (vgl. Pfisterer-
Haas). Die unfruchtbare Elisabet wird als Frau
nach der Menopause schwanger. Sie und Hanna
prophezeien in der Tradition weiser alter Frauen
des Alten Testaments (Joel 3, 1-5; Sach 8, 4; s. Jans-
sen).
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Christine Gerber / Dieter Vieweger

Älteste

1. Auf der Ebene der biblischen Erzählung gibt es
Älteste als politische Repräsentanten der Ge-
meinschaft von der Entstehung des Volkes Israel
an (Ex 3, 18) durch alle Perioden bis zu den ur-
christlichen Gemeinden, aber sie stehen auch
vor dem himmlischen Thron Gottes (Offb 4, 4
u. ö.). Dabei haben sie sicher sehr verschiedene
Funktionen und Bedeutungen gehabt. Wie be-
reits in alten Texten des Zweistromlandes (etwa
Gilgamesch-Epos) sind sie zunächst vor allem Re-
präsentanten von und in Städten. Schon deshalb

sind sie nicht einfach Ausdruck einer Sippen-
struktur, weshalb das tatsächliche Alter wohl kei-
ne entscheidende Rolle spielt. Da es sich vielmehr
um eine Funktions-, Macht- bzw. Ehrenbezeich-
nung handelt, können prinzipiell auch Frauen
dazugehört haben (obwohl der hebr. Begriff
zāqēn mit zāqān / Bart zusammenhängt); nach-
weisbar ist dies vor allem durch inschriftliche Be-
lege ab dem 2. Jh.

2. Nach den Erzählungen des Richterbuchs sind
die Stadtältesten neben den Männern der 3Stadt
die entscheidende Führungsgruppe in den Städ-
ten dieser Periode (Ri 8, 14.16; 11, 5 u. ö.). In der
israelitischen Königszeit sind die Ältesten ein
zentraler Teil der staatstragenden Oberschicht
(Jes 3, 2). Vor allem ist ihnen neben Berufsrich-
tern eine wichtige Funktion im – staatlichen! –
Gerichtswesen zugewachsen (bes. 1 Kön 21, 8).
Die prophetische Kritik sieht sie an der Ausbeu-
tung der Ärmeren beteiligt (Jes 3, 14). Aber auch
im Reformprojekt des deuteronomischen Verfas-
sungsentwurfs spielen die Ältesten die entschei-
dende Rolle im Recht (Dtn 19, 12; 21, 2 ff.19 f.;
22, 15 ff.; 25, 7 ff.).

Im Exil sind Älteste die wichtigsten Repräsen-
tanten der exilierten Gruppen (Ez 8, 1; 14, 1; 20, 1.3;
Jer 29, 1). Auch bei entscheidenden Vorgängen
der nachexilischen Neuformation sind Älteste
beteiligt, so nach dem aramäischen Bericht am
Tempelbau (Esr 5, 5.9; 6,7 f.14) oder beim Wirken
Esras (Esr 10, 8.14). Spätestens ab der hellenisti-
schen Periode wird die Selbstverwaltung Judas
außer durch die Priesterschaft durch die Gerou-
sia, einen Ältestenrat, wahrgenommen. Daraus
wird dann das Synhedrion, in dem Priester und
Laien = Älteste gemeinsam vertreten sind. Die
Erzählung über die Übertragung des Geistes des
Mose auf 70 Älteste in Num 11 wird im Judentum
als die Gründungsurkunde dieses Synhedrions
verstanden.

3. Im Neuen Testament sind Älteste (Presbyter)
zum einen als Teil der jüdischen Führung häufig
erwähnt (Synoptiker, Apg), zum anderen als in-
nergemeindliche Funktionäre (Apg, nachpln.
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Briefe). Die Funktion der Ältesten, die Teil eines
Kollegiums sind (Sg. nur in 1 Tim 5, 19), ist wohl
alttestamentlich-jüdisches Erbe: Sowohl in Jeru-
salem als auch in der Diaspora sind sie belegt als
Teil der Gemeindeorganisation, die damit alttes-
tamentliche Traditionen weiterführt. Die aus
dem 1. Jh. n. Chr. stammende Jerusalemer Theo-
dotosinschrift (CIJ II No. 1404) erwähnt aus-
drücklich Älteste, die bei der Gründung der Sy-
nagoge mitwirkten (vgl. auch Arist 310). Aber
auch der Einfluss paganer Ältestengruppen der
antiken Polis (»Gerusien«), die bei religiösen Ver-
pflichtungen mitwirkten, ist zu bedenken.

Nach lukanischer Sicht findet sich ein Kollegi-
um von Ältesten zunächst in Jerusalem (Apg
11, 30; 15, 2 ff.; 16, 4; 21, 18) und erst danach auch
in den paulinischen Gemeinden (14, 23; 20, 17).
Tatsächlich kennt Paulus diese Funktion nicht,
sie findet sich v. a. in den Pastoralbriefen. Älteste
sind dort gemeindeleitende Organe (vgl. auch
1 Petr 5, 1), die eingesetzt werden (Tit 1, 5; vgl.
Apg 14, 23), aber auch selbst die Hände auflegen
(1 Tim 4, 14). Ihnen gelten besondere Bestimmun-
gen zum Schutz (1 Tim 5,19) oder zur Belohnung
(1 Tim 5, 17). Das Verhältnis zu Bischöfen ist nicht
eindeutig zu bestimmen und wird gemeindespe-
zifisch unterschiedlich gewesen sein. Frauen wa-
ren mit einiger Sicherheit ebenfalls Älteste (noch
bis ins 6. Jh.; Eisen 112-137). Laut Jak 5, 14 über-
nehmen Älteste Krankengebet und -salbung.
Die deutsche Bezeichnung »Priester« stammt ety-
mologisch von »Presbyter«.

4. Auch in der Beziehung zu Gott können Älteste
das Gottesvolk repräsentieren. So stehen nach Ex
24, 9-11 mit Mose, Aaron, Nadab und Abihu auch
70 Älteste vor Gott und nehmen stellvertretend
für das Volk an Gottesschau und Mahlzeit teil.
Wenn aber dann in Jes 24, 23 (vgl. Ps 105, 22) von
»Gottes Ältesten« die Rede ist, spricht genau wie
bei den 24 Ältesten im himmlischen Hofstaat
Gottes nach der Offenbarung (4, 4.10; 5, 5-14;
7, 11.13; 11, 16; 14, 3; 19, 4) viel dafür, dass es sich
nicht um (erhöhte) Menschen, sondern um
himmlische Wesen handelt (Willis). Doch da Äl-
teste immer eine repräsentativ-stellvertretende

Funktion haben, fragt sich: Wen repräsentieren
sie und warum?
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Frank Crüsemann / Markus Öhler

Amt / Diakonie

Die Bezeichnung von Personen als diakonos
(mask. u. fem; später fem. auch diakonissa) ist in
der profan-griechischen Literatur nicht sehr häu-
fig, ebensowenig das Nomen diakonia und das
Verbum diakonein. Die damit verbundenen Tä-
tigkeiten sowie ihre soziale Wertung sind aus-
gesprochen unterschiedlich ausgeprägt. Wäh-
rend in älterer Literatur die Übersetzung mit
»Diener / Dienerin« mit Betonung auf der Nied-
rigkeit bevorzugt wurde (Beyer 81-93), ist zuletzt
wiederholt auf Belege hingewiesen worden, die
eine neutrale Wiedergabe im Sinn von »Beauftra-
gung« nahe legen (Hentschel [mit Lit.]).

Die soziale Konstruktion, die hinter der Ver-
wendung von diakonos und den verwandten Aus-
drücken steht, ist die eines Beauftragten, der ge-
genüber seinem Auftraggeber untergeordnet
bzw. gehorsamspflichtig ist. Die konkrete Tätig-
keit ist häufig der Tischdienst (Ar. Ach. 1015-1017;
Dion Chrys. 7, 65-67; Philo cont. 50), was sich ja
auch im Neuen Testament findet (vgl. Lk 10, 40;
12, 37; 17, 8; 22, 27 u. ö.). Dieser und andere nied-
rige Tätigkeiten werden vor allem von Sklaven,
Sklavinnen und freien Frauen ausgeführt, so dass
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